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Wiedergutmachungsamt
beim Landgericht Hamburg

Geschäfts-Nr. Z 27 |O9

Eilte bei allen Sdirrtheu xiugclien'

11»
(24a) Hamburg VK, den 16. April 1562 Bö

Zlppclliaus 5
Fcrntprcdicr
Bwhördrnnetz 36 11 21/331 

31/331

Beschluß

In der Kiickcrstattungssachc

1. Walter Freitag,
2. Leonorn Freitag, 

beide wohnhaft: 7, Skeridan Cresoent, Upper Hutt,
Neuseeland, Antragsteller,

L^ben nach ihren Vater Hana Freitag -• als
Bevollmächtigtet ___ United Seetitution Organization, . 

Hannover, Kl ageemarkt 10/11, — 00/F/12

gegen

das Deutsche Reich.
gesetzlich vertreten durch den Bundesminister der Finanzen, Verfahrensvertreterin Oberfinanzdirektion, Hamburg,
Hamburg 13, Harvestehuder Weg 14,
Aktenzeichen: _ y 597 - UA 1 - BV 45/431 - Antragsgegner,

ist eine gütliche Einigung über

Umzugagut

nicht zustande gekommen.

Das Wiedergulmadiungsamt verweist deshalb die Sache an die
Wiedergutmachungskanimer — Landgericht Hamburg (Art. 55 HEG).

Vermerk f.d. Kammer:
Pr. Meyer-Stapelfeld 

Landgerichterat
Vollmachten Bl. 23 u. 24 
Erbschein Bl. 14 d./iA.

US
als Urkundsbeamter d. Geschäftsstelle

LG (W) io 
9 6| BIKlü 951
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Gein einsam es Prüfungsaml ? 

1^7 nein

UnterschHft . L

Landgericht Hamburg
Wiedergutmachungskammer

10, Sen 19R3

Rückerstattungssache

1 ) Walter Freitag?
2 ) Leonore Freitag

als Er een nach ihreiß Vater Hans F reit 8 g

Berechtigte

Bevollmächtigte: United Restitution Organisation?
Hannover, Klagesmarkt lo/ll - 0 C/F/12 -

Vollmacht Bl.

gegen

D t , R e i c h - CPU . - 

- F 597 - uA 1 - LV 43/ 51 -

Rückerstattung?« 
pflichtige

Bevollmächtigte : Vollmacht Bl.

Betr. Rückerstattung: U3.sug;~/ut



Berlin, den 25.8.1959 Bo.

Kartei/ 5.10.1959

Ren Nr 523/F 62 Y/GA 17 112/59

Betr■> • Zuleitung eines Rückerstattungsanspruches gemäß Art. 53
des Rückerstattungsgesetzes vom 26.Juli 1949 - BK/O (49) 180
und gemäß Bundesrückerstattungsgesetz.

1) Antragsteller bzw. Berechtigter auf Grund des Anspruches 
vom; 1,4,1959 (Trh- 1.4.1959)

Walter Freitag ,

Bevollm.; URO - R 7I4O/E - Berlin-Wilmersdorf Helmstedter Str, 5
2) Derzeitiger Eigentümer oder Besitzhalter des Vermögens: 

Deutsches Reich

3) Beanspruchtes Vfmeren:- Entziehung eines Lifts bei einem Spediteur in Hamburg -

Geschädigte:

Bemerkungen:
Aktenzeichen cer mntuchädigungsnkte Acr;..,r.
Aktenzeichen der O??-^kte:



von Berlin

Akt.Z.;1121^1

J

Alte Jakobstraße 140-155 
Tel.: 61 0541 - App«

Z-Mralk»^ 
------- ~li. • 1 ■ J

30. Sep-'959 .
UNITED RESTITUT 10 N ORGANIZATIO

BERLIN REGIONAL OFFICE
BERLIN-WILMERSDORF . HELMSTEDTER STRASSE 5 • TEL.-NR. 87 04 H

tblbgbamm-adhrssk: vhoclaims beulin

SPRECHSTUNDEN:

Montag, Mittwoch, Donskestaq 
15 — 17 ÜHä

An den
Haupttreuhänder für

Berlin W 5o

R 7Uo / E

Bol Rückantwort bitte angaben

Rückerstattungsvermögen

Betr.: Rückerstattungssache Walter Frei
Reg.Nr.: G / Io 414

Br/mü

- 1. APR. 1359

" /'rmcne I i

Berlin» den 1.April 1959
»y

Wir melden noch folgenden Anspruch nacht
Lift, enthaltend insbes, Mobiliar bei einem Spediteur in Hamburg.

Weitere Einzelheiten werden nachgereicht.

Soweit es sich um Gegenstände handelt, die ,im heutigen Ostsektor von 
Berlin entzogen worden sind, ist/außerdem der Nachweis erforderlich, daß 
die Wohnsitzvoraussetzungen des/Art. 27 Abs. 5 REAO in der Person des 
Geschädigten - der Geschädigten/oder des Antragstellers - der Antrag­
stellerin gegeben sind. Diese Riegen dann vor, wenn der - die Geschädigten 
oder dessen - deren Rechtsnachfolger zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen 
dem 50.1.1955 und dem 8.5*1945 in West-Berlin oder West-Deutschland ihren 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre geschäftliche Hauptnieder­
lassung gehabt haben



Wiedergutmachungsämter Ü
von Berlin

Akt.Z.:Jma&Öa t? 117^

Berlin SW 61, den 
Alte Jakobstraße 146-155 
Tel.: 61 0541 - App.

Betr.: Rückerstaxtungssache 
./. Deutsches Reich

In obige» (m) Verfahren wird, um nähere Begründung des (de-r) Anspruchs 
(Aö&pTÜche^ und den Nachweis der ungerechtfertigten Entziehung gebeten. 
Dieser Nachweis kann u.a. durch ba^kjrnrdrns-f-te, AblieferungsQuittungen
asdar Versicherungen unter Eid, die zweckmäßigerweise in öffentlich 
beglaubigter Form abzugeben sind, geführt werden. Sämtliche Schrift­
stücke sind in doppelter Ausfertigung zu den einzelnen Verfahren 
einzureichen.

Bei Gebrauchsgegenständen (Möbeln Kleidung, elektrische^Geräte^etc.) 
bedarf es der Angabe von Anschaffungsjahr und -preis.Falls Ersatz für Gegenstände beansprucht wird, die außerhalb des Gebietes der heutigen Bundesrepublik Deutschlands oder Berlins entzogen worden sind, ist der Nachweis notwendig, daß diese Gegenstände nach der Ent­ziehung in "feststellbarer Forn/" in dieses Gebiet gelangt sind.Sie wollen ferner nachweisen, daß Sie d^r—An^r^gs-te/H-er -~d±s~atö-üanin——. der Geschädigte - die—Ges-chäddgten - zu den aus rassischen, religiösen oder politischen Gründen verfolgten Personen gehört - gehören.Soweit es sich um Gegenstände handelt, die .im heutigen Ostsektor von Berlin entzogen worden sind, ist/außerdem der Nachweis erforderlich, daß die Wohnsitzvoraussetzungen des/Art. 27 Abs. 5 HEAO in der Person des Geschädigten - der Geschädigten/oder des Antragstellers - der Antrag­stellerin gegeben sind. Diese liegen dann vor, wenn der - die Geschädigten oder dessen - deren Rechtsnachfolger zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen dem 50.1.1953 und dem 9.5.194^ in West-Berlin oder West-Deutschland ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre geschäftliche Hauptnieder-



Sie wollen ferner Ihre Vollmacht einreichen die—< gUA-g- uiee-Antragelelhere——deT^n-trngsrfc^iCTrn-durclr^örTr^  ̂ K^beeheine s

ÄachWeibun-r-

Für Aas Verfahren wird in der/Anlage ein Merkblatt
beigefügt. z/

Im übrigen wollen Sie bitte mitteilen, ob Sie außer der vorliegenden 
Anmeldung denselben Anspruch über eine Organisation, Stiftung oder, 
einen Bevollmächtigten anderweit angemeldet haben. Bejahendenfaf1s 
wird um Mitteilung gebeten, wer die Anmeldung vorgenommen hat und wie 
das Aktenzeichen lautet.

gef. zu 1) ab 27.6.61
" zu 2



Wiedergutmachungsämter 
von Berlin

, „ 62 WA 17 112/59Äl£t«Z.. :

Berlin SW 61«den 5*6*19^^
Alte Jak ob straße 14-8 - 155
Tel.? 61 03 41- App..: CG r

die MO
• R 7V0A -
Berlin-; ilmorsdorf

Betr; Rückerstattungssache Salter Freitag 
./. Deutsches Reich ~
- ne es der üatzichung eines Lifts Lei einem Spediicui" in LamU’JC

In obigen (m) Verfahren wird um nähere Begründung des (der-) Anspruchs 
( Angp.yii-hal und den Nachweis der ungerechtfertigter Entziehung gebeten. 
Dieser Nachweis kann u.a. durch Bankauskünfte.»- Ablieferungsquittungen 
oder Versicherungen unter Eid» die zweckmäßigerweise in öffentlich 
beglaubigter Form abzugeben sind.» geführt werden- Sämtliche Schrift- 
stücke sind in doppelter Ausfertigung zu den einzelnen Verfahren 
einzureiohen«.

Bei Gebrauchsgegenständen (Mob elf, Kleidung, elektrisehe^Geräte etc,) 
bedarf es der Angabe von AnschaffungsJahr und -preis)

Palls—Exsatz. für... Gegenstände, .bsanspruahi-wird.» _die außerhalb d.e.s Gebietes 
der heutigen Bundesrepublik. Deutschlands oder Berlins entzogen worden 
sind, ist der Nachweis notwendig,- daß diese Gegenstände nach der Ent­
ziehung in. “feststellbarer. Formlhin dieses Gebiet .gelangt sind»

Sie wollen ferner nachweisen, daß Si©_-_d^r. Antragsteller - die Antrag- 
slellnrir - der Geschädigte - die Geschädigten - zu den aus rasslsme'» 
religiösen oder politischen Gründen verfolgten Personen gehört ™ gehören«

Soweit, es sich um.Gegenstände handelt, die im heutigen Ostsektor von 
Berlin entzogen worden sind» ist außerdem der Nachweis erforderlich daß 
die WohnsitzvorausSetzungen des Art« 27 Abs«3 RSAO in der Person des 
Geschädigten - der Geschädigten oder des' Antragstellers - der Antrag­
stellerin gegeben sind- Diese liegen dann vor, wenn der - die Geschädigten 
oder dessen - deren Rechtsnachfolger zu irgend einem Zeitpunkt zwischen 
dem 30,1,1933 und dem 8.5-1945 in V/est-Berlin oder West-Deutschland ihren 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre geschäftliche Hauptnieder­
lassung- gebaLXJxaäen^__

Sofern die Entziehung in Hamburg erfolgt int, stellen 3ic bitte den 
Antrag auf Verweisung nach "unburg.



Sie wolle!1 ferner Ihre Vollmacht einreichen »und--dä-e-An&pruchsbe- 
rech tigung des Antragsteller» •~~4e»-Aa4a;ags±elXeEin. durch Vorlage 
eines Erbscheines nach.

Bitte gehen. Sie die genaue Anschrift des Antrag. Ullcrs tu

nachweisen.

Für-das-Verfehren 
blatt—beigefügt *

wird -in- -dei‘~AnJ-ag^

Anme^a^®611 Sie bitte mitteilen, ob Sie außer der vorliegenden
einen n118 denselben Anspruch über eine Organisation, Stiftung oder 
wird . ev°Hmächtigten anderweit angemeldet haben.. Bejahendenfalls 
wie ^i’tteilung gebeten,, wer die Anmeldung vor genommen hat und 

a Aktenzeichen lautet.

ges» Sehe i4 Liu«



Wiedergutmachungsämter 
von Berlin

Akt.z.• 62 WGA 17 112/59
Reg.Nr.: G/1 0 523/R

Verfügung ,

Berlin 8« 61, den 3. Oktober 1961/ 
Alte Jakobstraße 14ö-l?5
Tel.; 61 O54I - App.68

Beschluß

In dem Rückerstattungsverfahren 

des Walter Freitag,

Antragstellers ,
Verfahrensbevollmuchtigter: URO United Restitution Organization 

Berlin-Wilmersdorf. Helmstedter Str.5 
- R 7140/E -

gegen 
das Deutsche Reich, 
vertreten durch den Bundeaminister der Finanzen, Bonn, 
dieser vertreten durch den Senator für Finanzen, 
Sondervermögens- und Bauverwaltung, -Ein III 
Berlin-Charlottenburg 2, Fasanenstraße 8?,

Antragsgegner,

hat das «iedergutmachungsamt 62 
durch den Richter Scherbius 
beschlossen:

1 .) Bor Antrag wird über den Haupttreuhänder für Rückerstattungs­
vermögen und das zuständige Zentralmeldeamt an die für Hamburg 
zuständigen Wiedergutmachungsbehörden verwiesen.

Das Verfahren ist gebührenfrei.
Eine Erstattung außergerichtlicher Kosten findet nicht statt.

Gründe



Grün d e

Mit der am 1. April 1959 bei dem Haupttreuhänder für Rück- 
erstattungsvermögen eingegangenen Anmeldung begehrt der An­
tragsteller die Rückerstattung eines Liftes, der bei einem 
Spediteur in Hamburg gelagert haben soll und ihm aus dis­
kriminierenden Gründen entzogen worden sein soll.

Auf seinen Antrag war das Verfahren an die für Hamburg zu­
ständigen Wiedergutmachungsbehörden zu verweisen. Bin An­
knüpfungspunkt für die örtliche Zuständigkeit bei den uie- 
dergutmachungsamtern von Berlin ist nicht ersichtlich} eia 
das Umzugsgut in Hamburg belegen//ar, sind vielmehr die für 
Hamburg zuständigen Wied ergutma chungs be hu rden zur Entschei­
dung berufen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Art’ 65 KEAü.

Gegen die Entscheidung kann jeder Beteiligte binnen 
eines Monats, bei Wohnsitz im Ausland binnen 3 Konatea, 
die Entscheidung der Wiedergutmachungskammer durch 
Einspruch bei dem Wiedergutmachungsamt anrufen. Die 
Erist beginnt mit der Zustellung der anzufechtenden 
Entscheidung.

Verfg.

f 1. ? Beschlußausfertigung zustellen an:
ä) URO - R 7140 /E mit 2 Abschriften mit ZU, 

, b) Reserve
'-x2.) 2 begl. Abschr. an Haupttr.

fZ3.) Retentabschrift

4 .) Statistik5 .) Urschriftlich mit' Akten
Herrn Haupttreuhünder für

Rückerstattungsvermögen

Berlin W
Nürnberger Str. 53/55

mit der Bitte um Weiterleitung an die Zentral Meldestelle 
in Stadthagen.

Berlin SW, den 3. Oktober 1961
W i e d e r gu t ma c hu n g s a in t 62



Viedergutmaehungsatit 
beim Landgericht HamVr

H ou g 36, den 8. November 1961 
akingplatz 1, Ziviljustizgebau.de

Sch.
Geschafts^Nr. Z ' ''

V e r f ü £ _u

In der Rückerstattungssache

Walter Freitag

Antragsteller,

Bevollmächtigtet: United Restitution Organization, Hannover, 
Klagesmarkt 10/11z URO-Berlin R 7140/E /

gegen

das Deutsche Reich,
gesetzlich vertreten durch den Bundesminister der Finanzen« 
Verfahrensvertreterin: Oberfinanzdirektion Hamburg,
Hamburg 13, Harvestehuderweg 14,

Antragsgegner,

wird das förmliche Rückerstattungsverfahren wegen Entziehung von

Umzugsgut - gemäss Anmeldung vom 1.4.1959 - 7

eröffnet.

2. Der Rückerstattungsanspruch ist gern. Art. 53 Abs., 1 REG dem 
Antragsgegner durch Zustellung bekanntzugeben mit der Aufforderung, 
sich hierauf innerhalb von 2 Monaten zu erklären.
Beifügen an OED: Akte Z 27 709 (fr. 62 WGA 17112/59) - Bl. 1 - 7 d.A 

mit der Bitte um Rückgabe. /
3. Mitteilung von Ziffer 1) und 2) an Antragsteller.

Es handelt sich um ein von Berlin nach hier verwiesenes Verfahren, 
in dem URO-Berlin zum Az.: R 7140/E den Antragsteller vertreten hat."

4. Wieder vorlegen nach Eingang, spätestens 2 Monate nach Zustellung.

08 ,

1 3. HOV. 1961 Landgerichtsrat

WgA 21 - 9.61 - 1500



Wi e de rgutmachangsam t 
beim Landgericht HambJ E“oü g 36, den 8. November 1961 

: skingplatz 1, Ziviljustizgebäude

Sch.
Geschäfts-Nr, 27 709 /

Verfüg, u < g

In der Rückerstattungssache

Walter Freitag LO
I

Antragsteller,

■Bevollmächtigtest; United Restitution Organization, Hannover, 
Klagesmarkt 10/11 z URO-Berlin R 7140/E /

gegen

das Deutsche Reich,
gesetzlich vertreten durch den Bundesminister der Finanzen,
Verfahrensvertreterin: Oberfinanzdirektion Hamburg,
Hamburg 13, Harvestehuderweg 14,

Antragsgegner,

wird das förmliche Rückerstattungsverfahren wegen Entziehung von

Umzugsgut - gemäss Anmeldung vom 1.4.1959 - -y

eröffnet.

2. Der Rückerstattungsanspruch ist gern, Art, 53 Abs, 1 REG dem 
Antragsgegner durch Zustellung bekanntzugeben mit der Aufforderung 
sich hierauf innerhalb von 2 Monaten zu erklären. '
Beifügen an OED: Akte Z 27 709 (fr. 62 WGA 17112/59) -’n i _ 7 a A 

mit der Bitte um Rückgabe./ * ~
3. Mitteilung von Ziffer 1) und 2) an Antragsteller,

Es handelt sich um ein von Berlin nach hier verwiesenes Verfahr in dem URO-Berlin zum Az.: R 7140/E den Antragste^TverSe^

4. Wieder vorlegen nach Eingang, spätestens 2 Monate nach Zustellung.

08. Nou. igß
J x)

am

Landgerichtsrat

WgA 21 - 9.61 - 1500 -



Oberfuianzdircktion Hamburg
P 597 - UA 1 - BV 43/431

(24a) Hamburg 13, den 29.November^ 61
Harvestehuder Weg 14
Postfach
Tel.44 1291 / App. J9

Büro: Magdalenenstr. 64 a+b

An das
Wiedergutmachungsamt
■beim Landgericht Hamburg

Hamburg 36
Sievekingplatz

Anlage; Akte Az. : Z 27 709

( mit 2 begl. Durchschriften )

In der Rückerstattungssache
Z 27 709

Walter Freitag
( URO - Hannover )

Deutsches Reich 
( OFD Hamburg )

besitzt die Bund esvermögens- und Bauabteilung der Oberfinanz­
direktion Hamburg keine Unterlagen über eine Entziehung der 
beanspruchten Vermögenswerte.

Der Antragsteller möge seinen Anspruch substantiieren und 
für sein Vorbringen Beweis antreten, insbesondere etvza noch 
vorhandene Unterlagen vorlegen.

Vorsorglich wird dem Antrag widersprochen.

Die o.a. Unterlagen werden in der Anlage zurückgegeben.

Im

Referent

AlMgeferHgt am r 
Gelesen am U » 
Ab z.Znii.f.ormlos( 
an

Oes.
5. OEZ. 15S1



M»«- 113/61 »eitere Ausfertigung.

Hur gültlfi für Med« rgutflaehungs zwecke,

Xrbsohein.
MMixa•*»*««»• x «»»«M*

Der durch raohtskrUftlgsn BcMOhluß de» Antisperiohte 
Bernn-Sahün»b«rg *0® 31. KBr» 1952 Mit Wirkung ro« 
31. Januar 19*3 - 24 II 156/5? - für tot erklärt« 
und sul«t*t in Mnigaberg wohnhaft gewesene 
RocMawwalt

Hana F r o 1 t a g

gehören an 19.3.1B93 in 
wird auf Orund Oeoetaea 
einzigen Kindern»

Khnigabsrg/Ostpr«u8«n, 
beerbt von seinen beiden

/») Walter Freitag* geb. 
Ostpreußen, wohnhaft 
Hutt/Reuaeeland^/

na 15.11.1929 in Kbnlgsb«rg/ 
7 Sherüidan Creacent» Opper

zu 1/2»
Tb) Leonore Freitag« geh. an 22.5.1933 in König«berg/ 

Ostpreußen, wohnhaft ebenda^
zu 1/2, des Raehlassee.

Kainz, den 27. Februar 1961 
Amtsgericht

gez.t Steiger

t:

JustiswtMann 
Roohtapflsg
Ausgefert

Mainz, den 22X^Januar 1962

Justizangesteilter 
rkundsheamter G-eschäfteste

An das
Wied ergutmachungsamt
Hamburg

zu Akz.: Z 27 709
im Auftrage der URO Hamburg.



Wiedergutmachungsamt 
beim Landgericht Hamburg

Aktenzeichen: Z 2? ?09

Hamburg 11, den 31. Januar 1962
Zippelhaus 5
Fernsprecher: 36 H 21 App. 831

OC/F/12
United Restitution 
Organization

Hannover
Klagesmarkt 10/11

In der Rückerstattungssache

(Erben nach ?) Walter Freitag ./. Deutsches Reich

teilt das Amt mit, dass das Amtsgericht Mainz dem Amt eine Aus­
fertigung des Erbscheins vom 27.2.1961 nach Hans Freitag über­
sandt hat. Als Erben zu je einem Halb des HacSTasses sind ausge­
wiesen:

a) Walter Freitag, geb. am 15.2.1929 in Königsberg/Ostpreussen, 
wohnhaft 7 Sheridan Crescent, Upper Hutt/Neuseeland,

b) Leonore Freitag, geb. am 22.5.1933 in Königsberg/Ostpreussen, 
wohnhaft ebenda. •

Da das hiesige Verfahren für Walter Freitag durchgeführt wird 
und URO-Berlin in der Anmeldung vom 1.4.1959 auch lediglich 
Ansprüche für Walter Freitag wegen "eines Lifts, enthaltend 
insbesondere Mobiliar bei einem Spediteur in Hamburg" geltend, 
gemacht hat, wird um Aufklärung gebeten.

Lie ■eschäftss teile

Justizangestellte



UNITED RESTITUTION
Hannover »

ORGANIZATION (URO)
Klagesmorkt 10;11

Phon&i Hannover 1 27 33/34

eose quote; OC/F/12
Antwortschreiben bitte onzu^eben

Cablei UROCLA1MS, Hannover

Hannover, den 6. Februar 1962 
Gra./K.

An. das
i ed ergu tmac hang s am t 

beim Landgericht

Hamburg

.1

& EIHbF>Äs 
I 1 A A <1 f»

In der Rückers tattungssache

- 2 27 709 -

Walter Freitag gegen Deutsches Reich

teilen wir zur richterlichen Verfügung vom 31. Januar 
— 1962 mit, daß Walter Freitag der Antragsteller ist. Es 
handelt sich um einen Erbantrag nach seinem Vater Hans 
Freitag.

Eine Abschrift aus der BRüG-Anmeldung vom 26. Mai 1958 
fügen wir bei. Dabei sind die unter Ziffer 3, 1 bis 6 einge­
tragenen Ansprüche fortgelassen, weil diese in Berlin 
weiter verfolgt werden. Im vorliegendem Verfahren handelt 
es sich nur um den von URO Berlin am 1. April 1959 naeh- 
gemeldeten Lift.

(Dr.
2 UR.P , Mi ' 1 ♦A

W. Blumberg)

0
P t/Ur

Anlage
Ausgefertigt alP-

FE0. W

UM



Anmeldung
von rückerstattungsreclitlichen Geldansprüchen gegen das Deutsch? J . । ■ 1

und gleichgestellte Rechtsträger*)

•] Nach 5 i BRüG findet da« Geaet« Anwendung auf räckeraUttuugaredhl Uche Ansprüche gegen da« Deutsche Reich einschließlich der Sonderver- 
mögen Deutsche Reichsbahn und Deutsche Reichspoat.

Dea Gesetz findet ferner Anwendung auf rddcarstattungsrecblUche Ansprüche gegen 1. das ehern. Land Preußen, 2. des Unternehmen Rslchs- 
autobahnen, S. die ehern. NaHonalaoziaUstlshe Deut ach« Arbeiterpartei (NSDAP), deren Gliederungen, deren angeschlossene Verbände und dis 
«ou atigen aufgelösten NB-Blnrichtungen, I. die Ralduvereinlgung der Juden in Deutschland und den Auawanderungafonda Böhmen und Mlhran.

Bundesgesetz zur Regelung der rückeratattungsrechtlichen Geldverbindlidikeiten des Deutsche^ Raich« aß# RleJdrcesteilies
Rechtsträger 

(Bundesrückerstattungsgesetz — BRüG — ) 
vom 19. Juli 1957

(Bundesgesetzbl. I S. 734)

A. Personalangaben

1. Personalangaben des Antragstellers

a) Familienname
(bei Frauen auch Geburtsname)

Freitag

b) Vorname Walter

c) jetzt wohnhaft 7 Sheridan Grescent, Upper Hutt, New Zeeland

d) Geburtsdatum und Ort 15.2.1929 Königsberg/Pr

e) Staatsangehörigkeit

f) Beruf

g) Wohnort (ständiger Aufenthalt) 
im Zeitpunkt der Entziehung

Neuseeland

Chemiker
•' ? ■ • i- ■ :

r aswim’HW 
Neuseeland

h) Wohnsitz oder Aufenthalt oder geschäftliche Hauptniederlassung des Antragstellers im Gebiet der jetzigen Bundes­
republik Deutschland oder in den jetzigen Westsektoren von Berlin zu irgendeinem Zeitpunkt während der Zeit vom
30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945._ _ . _ , , , ,__ , „ _ .in -Berlin-Charlottenburg, Kantstrasse 149 b.rrl.Nisch

i) Wohnsitz im Jahre 1948 Neuseeland

k) Angaben über die Antragsberechtigung, falls der Antragsteller nidrt der Geschädigte ist: (Erbfolge. Abtretung u. dexgl.)

Erbfolge



Blatt 2

1) Verfahrensbevollmächtigter:

Vermerk.: Falls der Antragsteller im Ausland wohnt, ist Bestellung eines VeriahrensbevollmächtigteiL (hierunter ist nicht 
notwendig ein Anwalt, sondern lediglich eine prozeßfähige Person zu verstehen) wünschenswert, der vor den Wiederg itma- 
chungsbehörden verbindliche Erklärungen abgeben bzw. Vergleirhsverhandlungen führen kann.

2. Personalangaben des Gesdhädigten
(»Ci taasufüllen, wenn Antragsteller nidit personaogleich mit dem Gesdifldlyton Ist)

I - tiiJlH x»- ".-üt'r'.LOiiJitv-iilhirttniui •
a) Familienname Freitag

(bei Frauen auch Geburtsname)
litt Ji I Idsm-opevbnitfl)

b) Vorname H 3Y1S

c) zuletzt wohnhaft Berlin-Charlottenburg, Kanhstr. 14^ b.Frl.Misch

4) Geburtsdatum und Ort 3. 1893 in Königsberg/ Pr.

e) Sterbedatum und Ort Konzentrationslager Theresienstadt

f) Staatsangehörigkeit deutsch

gj Beruf Rechtsanwalt

h) Verwandschaftsverhältnis zu dem Antragsteller Vater

1) Miterben (Name und Anschrift) > Neuseeland

k) Wohnort (ständiger Aufenthalt) im Zeitpunkt der Entziehung Königsberg/Pr.
Konzentrationslager Theresiens

1) Wohnsitz oder Aufenthalt oder geschäftliche Hauptniederlassung des Geschädigten oder eines Miterben im Gebiet der
jetzigen Bundesrepublik Deutschland oder In den jetzigen Westsektoren von Berlin zu irgendeinem Zeitpunkt während 
der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 1 49 Kantstrasse, Berlin---harlott enburg

m) Wohnsitz im Jahre 1948 verstorben

3. Beschreibung der vom Deutschen Reich oder gleichgestellten Rechtsträger entzogenen feststellbaren Vermögensgegenstände 
(Falls der Platz nicht ausreicht, sind Anlagen zu verwenden)

1. Bankguthaben

a) Art des Kontos (Sparguthaben oder laufendes Konto)

b) Anschrift der Bank und der Depositenkasse

c) Letzter Saldo?

d) Ist Kontoauszug vorhanden?



Blatt 3

. Wertpapiere

a) Angabe der Wertpapiere

b) Angabe der Bank und der Depositenkasse

c) ob

L ohne Entgelt eingezogen

B, Zwangsablieferung

I!I. wenn II., welche Zahlung

IV. an welcher Stelle abgcliefert

wofür ist die Ablieferung erfolgt

V. bei Reichsscbatzanweisungen:

zwangsgetauscht gegen welche Wertpapiere 

d) Ist Depotaaszug vorhanden?

3. Gold, Silber, Schmuckgegenstände

a) abgelieferte Gegenstände:

b) Ablieferung an Pfandleihanstalt:
Stadt/Adresse angeben

c) ob

I. ohne Entgelt eingezogen

II. Zwangsablieferung

Ist Ablieferungsquittung vorhanden

III. wenn II., welche Zahlung

4. Pelzwaren, Radio und sonstige elektr. oder optische Geräte

a) Was ist abgeliefert? (Wertangabe erforderlich)

b) Ablieferung an

5. Hausrat

a) Bezeichnung der Gegenstände

b) Ortsangabe

6. Lifte

a) Inhalt des Liftes

b) Name und Anschrift des Spediteurs oder Lagerhalters



Blatt 4

7. Sonstige entzogene Vermögensgegenstände, z. B. Hypotheken, Versicherungsansprüche, Kraftfahrzeuge

a) Art des Vermögens

b) Ablieferung an

c) ob

I. ohne Entgelt eingezogen

II. Zwangsabgabe

111. wenn II., welche Zahlung

* >
Angemefdet wird auch das entzogene, vorstehend nicht aufgeführte Vermögen, wie es sich aus den bei den Ober- 
finanzdirektioneny den Finanzämtern, Gerichten und den sonstigen Behörden vorhandenen Devisen- und Steuerakten 
und sonstigen bei den Aemtern vorhandenen Urkunden ergibt. Hierauf wird Bezug genommen und die Beiziehung 
dieser Akten beantragt.

C. Sonstige rückerstattungsrechtliche Geldansprüche nach dem BRüG, soweit sie nicht aus der Entziehung der unter B ge­
nannten Vermögensgegenstände herrühren

Entzogene Vermögenswerte wie z. B. die durch Heimeinkauf übertragenen Vermögenswerte, Rechte an Grundstücken aller 
Art, entzogene immaterielle Güterrechte, Patente, Marken- und Warenzeichen und sonstige Schutz- und Verlagsrechte, 
Nachzahlungsansprüche für entzogene Grundstücke, Anspruch auf Herausgabe des Reinertrages der Nutzung aus Miete und 
Pacht, entzogene Hypotheken- und Grundschuldzinsen, Lizenzgebühren für Ausnutzung von immateriellen Güterrechten und 
Verlags- und sonstigen Urheberrechten und Ansprüche ähnlicher Art. — Einzelheiten werden nachgereicht. —

D. Darstellung der Entziehungsvorgänge

1. Zeitpunkt der Entziehung 1939 1942
Es wird wegen Entziehung auf die Akten der Finanzbehörden, der Gestapo, der Grundbuchämter, Patentämter und der son­
stigen amtlichen Stellen, die mit der Entziehung jüdischen Vermögens beauftragt waren, Bezug genommen.

2. Belegenheit des entzogenen Vermögensgegenstandes im Zeitpunkt der Entziehung 3nv 3ei‘lln

Waren die entzogenen Vermögensgegenstände im Zeitpunkt der Entziehung außerhalb des Bundesgebietes oder Berlin 
(West) belegen und sind sie nach der Entziehung in diese Gebiete gelangt, so ist anzugeben, welche Beweismittel für 
die Verbringung in. das Bundesgebiet oder nach Berlin vorliegen.

3. Durch welche der in § 1 BRüG genannten Rechtsträger ist die Entziehung erfolgt?

E

1. Sind wegen der unter B und C angegebenen Vermögensgegenstände bereits Rückerstattungsansprüche angemeldet wor­
den? Wenn ja, Angabe der Anmeldestelle und des Aktenzeichens. nein

2. Sind wegen der unter B und C angegebenen Vermögensgegenstände bereits Entschädigungsansprüche geltend gemacht
worden? Wenn ja, Angabe des Entschädigungsamts und des Aktenzeichens. ja

Reg.Nr.259314

Vorhandene Unterlagen — Listen, Versteigerungsprotokolle, Bescheinigungen der Pfandieihanstalt usw. — sind beizufügen, 
zweckmäßig nicht im Original, sondern in beglaubigter Abschrift oder beglaubigter Fotokopie.Vollmacht v. '"alter Freitag v. I'7. 1958vuncjoy$l]n^aH  ̂ Freitag
Id» versichere die obige Erklärung nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben zu haben.

Unterschrift:
gez.'"alter Freitag

Ort; Upp^r Hutt, Neuseeland Datum:
26.5.1958

Nachdruck verboten. [Printed in Germany by K<lüm-Drudr, DOnaldn»«-* —



Oberfinanzdirektion Hamburg
F 597 - VA 1 - BV 43Z4J.1.

(24a) Hamburg 13, den 2 M a ■' • 19 6 '
Harvestehuder Weg 14
Postfatfa
Te). 44 1291 / App. 53

Büro: Magdalenenstr. 64 a

An das
W i e d er gu t na chung o am t 
beiia Landgericht Hamburg (mit 2 begl. Durchschriften)
Hamburg M
Zippelhaus 5

In der Bückerstattungssache
Z 27 709

Hans Walter Freitag Nachlaß -/- eutsches Heien 
( UT<0 Hannover ) ( OFF Hamburg )

hat der Antragsgegner davon Kenntnis genommen, daß der 
Fückers tat tungsanspruch von den Antragsteller Walter 
Freitag als Erbe nach seinem Vater Ilans Freitag gestellt 
wird. Es v/ird daher um eine entsprechende Berichtigung 
des Bubrums gebeten.

3er Antragsteller möge sein Erbrecht nachweisen. Es wird 
meiner um liüfung der /ahrung der Anmeldefrist von Ants 
v/egen gebeten.

Im übrigen
29.M.1961

v/ird den 
verwieg

diesseitigen Schriftsatz vorn

Im Auftrag

( Klenner) 
Referent

27. r*b.l96



VOLLMACHT .

Ich/wir/der/die Unterzeichnete .YUlter .Freitag,

bevolhnaechtige United Restitution Organization, Hannover, Klagesmarkt 1o/11
mich/uns bei der Geltendmachung und Verwirklichung neiner/unserer Ruecker- 

stattungs- und Entschaedigungsanspzueche (tfiederguteachungsansprueche) in 

Deutschland in allen meinen/unseren Angelegenheiten sowohl bei Gerichten, 

Grundbuchaemtem, Nachlassgerichten und anderen Behoerden als auch Dritter, 

gegenueber zu vertreten. Die Vertretungsrecht meines/unseres Bevollmaech- 

tigten soll sich ohne jede Ausnahme auf alle Rechtsgeschaefte -erstrecken, 

sowie alle Rechtshandlungen# welche von mir/uns und mir/una gegenuober vor- 

genosmen werden koennen, soweit die Gesetze eine Vertretung zulassen.

Mein/unserer Bevollmächtigter ist berechtigt, fuer den gesamten. Geschaefts- 

kreis, fuer einzelne Geschaefte oder fuer einen Kreis von Ge~chaeften Uh- 

terbevollmaechtigte zu bestellen. Mein/unserer Bevollmächtigter ist von 

der Beschraenkung des Paragraphen 181 BGB befreit. Hiernach ist der Be- 

vollnaechtigte berechtigt, Gelder fuer mich/uns in Empfang zu nernen und 

sich wegen Gebuehran and Auslageanspxuechen aus diesen zu befriedigen.

Im Hinblick auf das zwischen mir und der LRO bestehende Vertragsverhaelt- 

nis ist diese Vollmacht unwiderruflich.



Fernsprecher 34 U> 9. 2597 n 21 /831

V 0 L L M A C H T ,

Ich/wir/Unterzeichnete ... .teouPFP. Fr.eitAg.............................................

bevolhnaechtige United Restitution Organization, Hannover, 
ö Klagesmarkt 1o/l1

mich/uns bei der Geltendmachung und Verwirklichung raeiner/unsorer Ruecker- 

stattungs- und. Entschaedigungsansprusche (Wiedergutmachungsansprueche) in 

Deutschland in allen meinen/unseren Angelegenheiten sowohl bei Gerichten, 

Grunibuchaemtem, Nachlassgerichten und anderen Behoerden als auch Dritten 

gegenueber zu vertreten. Die Vertretungamacht meines/unseres Bevollmaech- 

tigten soll sich ohne jede Ausnahme auf alle Rechtsgeschaefte erstrecken, 

sowie alle Rechtshandlungen, welche von nir/uns und nir/uns gegenueber vor- 

genommen werden koennen, soweit die Gesetze eine Vertretung zulassen.

Mein/unserer Bevolloaechtigter ist berechtigt, fuer den gesamten Geschaefts- 

kreis, fuer einzelne Geschaffte oder fuer einen Kreis von Ge^chaeften Uh- 

terbevollmaechtigte zu bestellen. Nein/unserer Bevollmächtigter ist von 

der Beschraenkung des Paragraphen 181 BGB befreit. Hiernach ist der Be- 

vollmaechtigte berechtigt, Gelder fuer mic-i/uns in Empfang au neimen und 

sich wegen Gebuehren and Auslageanspruechen aus diesen zu befriedigen, 

Im Hinblick auf das zwischen mir und der URO bestehende Vertragsverhaelt- 

nis ist diese Vollmacht unwiderruflich.

I.«» 4 ••
') 61 30110 % l



Wiedergutmachungsamt &>au-b«rg^ 16. April 1952
beim Landgericht Hamburg '/ Zippelhaus 5

7 0*7 v^'z Feriftprecher U> 9 2597 - <

Geschäfe-Nr. 11 -7 ?09 Behördennetz ' ' L

Bitte hei allen Schreiben augebeu!

iVAVtl
In der Rückerstattungssache ' ,i

1. Walter Freitag, I
2. Leonore Freitag , 

Leide wohnhaft: 7, Skeridaji Crcsoent, Upper Hutt, ■
Neuseeland, Antragsteller, \
- als Erben nach ihrem Vater Hans Freitag -

Bevollmächtigt«: United Restitution Organisation, __
^«telbsgshesiMi^ Hannover, Klagesmarkt 10/11, - ü^/r/1^

gegen Vorgelegt nach Frisfabhtt? 
»tplVkeio Eiiigaj^#

das Deutsche Reich,
gesetzlich vertreten durch den Bundesminister der Finanzen. Verfahrensvertreterin Oberfinanzdirektion. Hamburj 
Hamburg 13, Harvestehuder Weg 14,
Aktenzeichen: - F 597 - UA 1 - BV 43/431 - Antragsgegner,

ist eine gütliche Einigung über

nicht zustande gekommen.

»zu, U.ut 

iaa i y i

u

Das Wiederguiniachungsamt verweist deshalb die Suche an die 
Wiedergutmachuugskainmer — Landgericht Hamburg (Art. 55 REG).

Vermerk f.d. Kammer:

Vollmachten Bl. 23 u. 24 d.A.
Erbschein Bl. 14 d./^A.

l.G (W) 10
9 (d MH/O 051



UNITED RESTITUTION ORGAN

Phons: Hannover 177 33/34

Please quote: OC/P/12 
Im Antwortschreiben bitte onzugeben

2ooo

Coble: UROCIAIMS, Hannover

H a m b u r

Hannover • Klagesmarkt 10/11

In der’Rückerstattungss 
- M Wik 130/62 -

3-y Deutsches Rddch

An die
1. WiedergutmachungskAner 
beim Landgericht c.y™

Walter Freitag u.a

tragen wir folgendes vor:
L-Cee.ßf^

1
Der Antragsteller war zur 
ungefähr 10 Jahre alt. Er 
nis nicht angeben, was im

Zeit 
kann 
Lift

ädr Verpackung des Lifts 
daher aus eigener Kennt- 
im einzelnen enthalten

war und wo der Lift entzogen ist. Seine Kenntnis von der 
Versendung des Lifts und von der Lagerung in Hamburg stützt 
sich auf das Schreiben der Frau Charlotte Pilchowski. Diese
Zeugin hat in diesem Schreiben, das wir nur auszugsweise in 
den Akten vorliegen haben, erklärt, daß sie bei einem Besuch 
im Hause des Rechtsanwalt Freitag in Königsberg von diesem 
erfahren hat, daß Rechtsanwalt Freitag eine schlimme Nach- | 
richt bekommen hätte, die lautete, daß sein Lift in Hamburg 1 
nicht mehr in einer Halle lagerte, sondern im Freien, und daß 
die Eheleute Freitag nun große Furcht hätten, die Sachen könn­
ten verloren gehen. Der Lift ist von der Firma Henze & Mahlow 
in Königsberg verpackt« Aus diesen Erklärungen des verfolgten 
Rechtsanwalts Freitag ergibt sich, daß der Lift tatsächlich 
in Hamburg eingelagert war, und daraus ist zu folgern, in An­
betracht dessen, daß er niemals am Bestimmungsort angekommen 
ist, daß er das Schicksal aller Lifts der jüdischen Auswande­
rer erlitten hat. Dem steht nicht entgegen, daß die Oberfinanz­
direktion keine Unterlagen über eine Entziehung der beanspruch­
ten Vermögenswerte besitzt? bekanntlich sind ja die Listen der 
Oberfinanzdirektion lückenhaft. Es wäre deshalb erforderlich,



- 2 -

von Amts wegen einmal aufzuklären, ob nicht die früher 
in Königsberg ansässige große Speditionsfirma Henze & 
Mahrlow im Westgebiet eine Niederlassung hat, und ob 
sich bei dieser evtl. Unterlagen über die Versendung 
des Lifts nach Hamburg befinden. Es wäre weiter die 
Anschrift der Frau Charlotte Pilchowski, die jetzt in Ber­
lin wohnen soll, ausfindig zu machen, und diese Zeugin wä­
re darüber zu hören, was sie weiter über den Lift des Ver­
folgten aussagen kann. Der Antragsteller kann keine weite­
ren Zeugen benennen, da er sich als damaliger Junge von 10 
Jahren nicht an Zeugen erinnern kann, die über die Verpackung 
und die Absendung des Lifts irgend etwas aussagen können. Wir 
werden uns bemühen, ebenfalls die Anschrift der Zeugin Pil- 
chowski ausfindig zu machen. So werden wir insbesondere ver­
suchen, ob durch die Miterbin Leonore Freitag in Neuseeland 
Auskünfte zu erlangen sind.

Dr. W.

i. A:
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u-N l T E D RESTITUTION ORGANIZATION (URO)

Hannover ■ Klagesmarkt 10/11

Phons: Hannover 17733/34

Please quote: OC/F/12
Im Antwortschreiben bitte an2(Jgeben

An die
1 . Wiedergutmachungskammer 

beim Landgericht
2 Hamburg

Hannover, den 22.1,65
Coble: UROCtAIMS, Honnover

In der Rückerstattungssache

Walter Freitag u.a. gegen Deutsches Reich

sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Der 
Verein der Hamburger Spediteure hat auf unsere Anfrage 
mitgeteilt, dass die Königsberger Speditionsfirma 
Henze, Malow & Co in Hamburg keine Zweigniederlassung 
unterhalten hat. Mit welcher Hamburger Firma sie gearbeitet 
hat, ist nicht festzustellen. Die Firma soll erloschen sein, 
frühere Angestellte sind nicht bekannt.

Von Frau Charlotte Pilchowski in Reuth/Forchheim/Obfr. 
haben wir auf Anfrage erfahren, dass der in Königsberg 
gepackte Lift von dort nach England gehen sollte. Soviel 
sie weiß, ist der Lift auch in Hamburg angekommen und 
dort eingelagert. Die Hamburger Speditionsfirma hat dem 
Verfolgten mitgeteilt, dass der Lift aus der Halle gestellt 

I und im Freien gelagert sei. Die Zeugin ist bereit, diese 
i Angaben unter Eid zu machen. Der Transport von Königsberg 
ist vor dem Kriege erfolgt. Der Lift hat nach Angaben der Zeugin, 
die dies von dem Verfolgten selbst erfahren hat, in Hamburg 
deshalb gelagert, weil Herr RAoFreitag auf seine Ausreise wartete, 

die aber durch Ausbruch des Krieges verhindert wurde. Die Aus­

lagerung des Lifts ins Freie ist nach Angaben der Zeugin erst 

im Kriege erfolgt. Die Bezahlung der Transportkosten soll von 
einem Sperrkonto des Verfolgten erfolgt sein.

Wir sind der Ansicht, dass es zweckmässiger wäre, diese Zeugin 
vernehmen zu lassen, was hiermit beantragt wird.

- 2 -



2 -

Auf die richterliche Verfügung vom 12.11.62 werden wir noch 
antworten, sobald die Stellungnahme des Antragstellers vorliegt. 
Schon jetzt können wir mitteilen, dass der Erblasser, wie aus 

der Anmeldung ersichtlich, mit Gertrude Freitag geb. Eger 

verheiratet war«

Dr. N . B1 umbe r g



'■uiiriu* wi

Phone: Hannover 17733/34

PIe o se q v o l e :
Im Antwortschreiben bitte anzegobcn

OC/F/12

An die

Wiedergutmachungskammer 
beim Landgericht

CcbJßi UWCLÄIMS, Hannover

Der Haupttreuhänder
für Rückerstattungsvermögen 

OFP-Aktenverwahrsteile

1
4

Berlin 5o» den " ’•
Tauentzienstr. 18a, III« Stock
Fernspr. 24 ooll /App. 581

Urschri ftlieh zurück

J 7<??$

Ber/Li« in Ihrem anbei zurückgesandten Schreiben Genannte-^-ist - 
ierrT in der bei dem früheren Oberfinanzpräsidenten Berlin- 
Brandenburg geführten Kartei der deportierten und ausgebürgerten 
Personen nicht erfasst. Akten oder sonstige Unterlagen über ihn - 
s4-e"sind hier nicht zu ermitteln»

Ver?/ährst eile Vordr. 7a Eins- 1 ■ 5. FE3. iikij
■l AbscJw. ,Ä»I. An.'



Cabtef UROCIAIMS, Hannover

n a i] n o v c r Muyesi 11 ui kl ■ v; » '

Phonei Hannover 17733/34

Please quote; OC/F/12
Im Antwortschreiben bitte anzvgeben

An die
Wiedergutmachvngskamner 
beim Landgericht

Hannover, den 5.2.6J

.Laudgericht Hauiburg
Wiederfutinachungakaramer 2

GesAäfu-Nr.: 2 Wik 489/65
Bitte bei allen Schreiben angeben!

(.Z 27709)
An den
Haupttreuhänder für
Bückerstattungsvermögen
1 B e r 1 i n 50 
Tauentzienstr. IS

Fernsprecher 36 11 21 App. 320

2 Hamburg 11, den 25. Januar 1965 
Zippelhaus 5, Hinterhaus

In der Rückerstattungssache Hans Walter Breitag Nachlaß ./. Deutsches
Reich' wird gemäss richterlicher Verfügung um Übersendung etwa vorhan­
dener OBP-Akten betr.

Hans Breitag, geb. 19.5.1895 in Königsberg/Pr., 
später wohnhaft Berlin-Charlottenburg, Kantstr.149 
bei Brl. Misch,

gebeten.
h-u-burg 

Uiudcioütiaaohuag Die Geschäftsstelle

Hu. - 5. FEB. 1963
ierinspe or■a. Abicbn A-’ Ak».

LG WK i
5000 10 62 705



Hannover ■ Klagesmorkt 10/11

1 77 33/3H Coblo: UROCLAIMS, Hannover

OC/F/12 
nnugöben

Hannover, den 22.2.63 
Ho/Sa

An die
Wiedergutmachungskammer 
heim Landgericht

2 Hamburg 2 WiK 489/65 -

In der Rückerstattungssache
Hans Freitag Nachlaß gegen Deutsches Reich
(Antragsteller:
Walter und Leonore Freitag)

wird in Erledigung der richterlichen Verfügung vom 
12oll*62 folgendes vorgetragen:

Die beiden Antragsteller, Walter und Leonore Freitag, 
sind mit einem Kindertransport im Mai bzw. Juli 1939 
von Berlin nach England ausgewandert. Die Eltern, die 
Verfolgten, blieben damals in Königsberg, ihrem letzten 
Wohnsitz, zurück. Sie waren im Jahre 194o, nach einer 
Nachricht, die die Antragsteller später erhielten, nach 
Berlin übergesiedelt und wohnten dort in Berlin-Charlotten­
burg, Kantstrasse 149 bei Frau Anna Misch. Dort blieben 
sie 7 Monate und sind dann nach Königsberg zurückgezogen» 
Von Königsberg aus waren sie dann einige Male wieder in 
Berlin und sind schliesslich von Königsberg, wo sie zuletzt 
Hoffmannstrasse 17 gewohnt haben, im Herbst 1942 deportiert 
worden» Der Antragsteller Walter Freitag erhielt einen 
“Roten Kreuz Brief“ mit dem Datum des 15<>9.42 aus Königsberg 
mit dem der Verfolgte Hans Freitag seinen beiden Kindern 
letzte Grüsse aus Königsberg sandte. Damals sind die beiden 

Eltern, Hans und Gertrude Freitag, deportiert worden.

Ein Rückerstattungsverfahren schwebt noch in Berlin bei der 



2 -

Wiedergutmachungskammer des Landgerichts Berlin
(unter 15o WGA) 65 WGA - 5^/57 (2,4,6,8,10,12,14/63)»"

Der von den Antragstellern in dieser Sache eingelegte ' 

Einspruch soll zurückgenommen werden, denn die Antragsteller 

können keinerlei Einzelheiten vortragen» Sie waren zu der Zeit 

der Entziehung noch zu jung, insbesondere erfolgte die Ent­
ziehung nach ihrer Auswanderung*

Entschädigungsansprüche schweben bei der Entschädigungsbehörde 

in Berlin und zwar Anträge aus eigenem Recht von Walter und 
Leonore Freitag unter den Reg.Nr«259314 bzw»258668• Ent­
schädigungsanträge nach den Eltern schweben in Berlin 
unter den RegoNr.25866? und 258669*j Es wird gebeten 

notfalls die Berliner Akten heranzuziehen.



C 5 i j

k UPR
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7 . iS
/us^f.W a® 2$ Feb. 1963 
GcI"en T«» r 1 HßZ 1963 a» l ». mit.



UNITED RESTITUTION ORGANIZATION (URO)
Hannover . Klagesmarkt 10/11

Phore: Hannover 17733/34

Please quote: OC/F/12
Im Antwortschreiben bitte onzugeben

Coble: UROCIAIMS, Hannover

Hannover, 
Ho/Sa

An die
Wiedergutmachungskammer 2 
beim Landgericht 
Hamburg 2 WiK A89/63 -

den 5»3®63

In der Rückerstattungssache
Hans Freitag Nachlass gegen Deutsches Reich

zeigen wir in Erledigung der richterlichen Verfügung 
vom 28*2.63 an, dass Frau Charlotte Pilchov/ski 
in 8551 Reuth /Forchheim /Oberfr.

Nr. 158

wohnt.

Wir werden versuchen von der Zeugin die gewünschte 
eidesstattliche Versicherung beizubringen und haben 
ihr deshalb sofort geschrieben*

L
50

Auageferflgt sm
Gelesen am

Dr.W.Blugiberg

Ab z Zuj$X>nnlo»{ x) 
am

13. NRZ. 1963 U)
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ease

■UNITED RESTITUTION o p g A n i vION OR^ANIZAT|ON (URO)

Phone: Hannover 1 77 33/34

3

Klagesmarkt 10/11

quote:
Antwortsdireibeh bitte ontugeben

7. 4.

Hamburg—

u- Hannover, den 10.4.196?
Ho./Schw.

Cobi«» UROCLAIMS, Hannover

An die
2. '’iedergutmachungskama eä1 L 
beim Landgericht

In der Rückerstattungssache 
— 2 Wik 489/63 -

Hans Freitag Nachlaß Deutsches Reich

* /4/

überreichen wir unter Bezugnahme auf unseren Schrift­
satz vom 5.3.1963 die eidesstattliche Versicherung der 
Zeugin Frau Charlotte Pilchowski vom 18.3.1963 mit 
einer Fotokopie. Aus dieser eidesstattlichen Versiche­
rung ist mit Deutlichkeit zu entnehmen, daß der Verfolg­
te seinen Lift nach Hamburg hatte transportieren lassen, 
und daß er dort eingelagert war. Woher hätte sonst der 
Verfolgte wissen sollen, daß er aus der geschlossenen 
Halle im Hamburger Freihafen herausgekommen, sei, und 
fortan im Freien lagern mußte. Der Verfolgte muß doch 
hierüber unbedingt von seinem Hpediteui' eine Nachricht 
erhalten haben. Das beweist aber, daß der Lift tatsäch­
lich im Freihafen gelegen hat. Unterlagen hierüber sind 
nicht mehr vorhanden, da die Verfolgten in der Deportation 
umgekommen sind und der Antragsteller damals noch ein Kind 
war.

Vielleicht wäre es aber doch zweckmäßig, die Zeugin 
Pilchowski auf Grund eines entsprechenden aitführlichen 
Beweisbeschlusses noch einmal über nähere Einzelheiten 

vernehmen zu lassen.



- 2 -

Es ist möglich, daß sie noch weitere Angaben machen 
kann, wenn ihr die entsprechenden Fragen in der Beweis­
aufnahme gestellt werden können.

Anlagen



”"d auszuschliefW Ri

■^«»gefertigt aa
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2 Wik 489/65

(a 27 709)

11.
_____ xx 19.April 1963
xxzrxxxrxnxrxxxxäace Zippe 1ha ua 5« 

XXXXXXX 36 11 21 Hths. 
31 XX App.820

Firma

Emil Ipsen
Spedition

2Hamburg 1

aiockengieeaerwall 1

... . • » »enk .*0.. “ •
In der BUckerstattungssaohfi Hans Walter Freitag Nachlaß ♦/. Deutsches ’w
Seich tragen die Antragsteller vor» dass der Erblasser Rechtsanwalt 
Hans Freitag 1939 durch, die Speditionsfirma Henze, Jalow & Co.» Königs­
berg» einen Lift nach. England zum Versand gebracht habe. Der uift sei 
in Hamburg eingelagert und später beschlagnahmt weiden.
Nach dem Inhalt der Akte besteht die Möglichkeit, dass als Hamburger 
Korrespondenzspeditour Ihre Firma an dem vorbeachriebenen Mfttrans- 
port beteiligt war.
Sie werden höflich gebeten» anhand Ihrer Unterlagen naehzuprüfen» ob 
Sie im vorliegenden Fall mit der Firma Henze, ialow & Co. ausamenge- 
arbeitet haben und ob Ihnen Uber das Schicksal des Mfts, insbesondere 
Uber eine etwaige Einlagerung und Beschlagnahme etwas bekannt ist 
Ihre Antwort wird 3-fach erbeten.

Dahm
Land geri chtar&t

beglaubigt



EIMIL IPSEN
Bankkonto; Deutsche Bank AG., Hamburg 

Zweigstelle Seeburg

Postscheckkonto: Hamburg Nr. fi05 79

Telegr,-Adresse;

Fernsprecher: 

Fernschreiber.

Ipsen Klosterburg 

Hamburg Sa.-Nr. 3316 71 

02 11 188 für Ipser*

HAMBURG 1, 
Glocl<engIe®»ei,w«'M «i4« .April 1965

M. /E <>
An das
Landgericht Hamburg

,,, Wiedergutmachungskamraer 2
’H a-m b u r g 11«

Betr. : Geschäfts-Er. 2 Wik 489/65 ( Z 27 709)
_______ Rückerstattungssache Hans Walter Freitag<Nachlaß

Ö £ 
'S? Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 19. d.

I1 Q

und. muß
Ihnen leider mitteilen, daß - wie Sie sich denken können - 
meine Unterlagen aus dem Jahre 1959 nur sehn spärlich sind.

u>

O v
O>

«3

Unter dem Namen Freitag kann ich nichts finden, jedoch ist 
es möglich, daß der Liftvan noch eine Buchstaben- oder Zahlen- 

Vieileicht könnte ich ihn dann aus-markierung gehabt hat» 
findig machen, da eine
Namen bei mir gelager

Nr. 213 2000 3 61 Ceho

EMIL LfSEN

ganze Anzahl dieser Sendun en ohne 
hat.

iandgerichf Hani 
V/w. . Iliknldlcng

BAp;.

Hochachtungsvoll

^ÜL/L

Aus^efertigt -o» 
Geltseo am .
Ab i.ZusUionuio*t '

ZMMj

O ™

£1

Dr J n



Landgericht Hamburg Hamburg 11, den 50.April 1965
Wiedergutmachungskammer 2 Zippelhaus 5, Hinterhaus

Geschäfts-Hr.: 2 Wik 489/65

Z 27 709

Beschluß

In der Bückerstattungssache

1, Walter Freitag, 1
x:

2. Leonore Freitag, 
beide wohnhaft: 7, Skeridan Crescent, 

Upper Hutt, Neuseeland,
- als Erben nach ihrem Vater Hans Freitag -

Antragsteller, 
Bevollmächtigte: United Restitution Organization, 

Hannover, Klagesmarkt 10/11, - OC/F/12 -

gegen

das Deutsche Reich, 
gesetzlich vertreten durch den BundesMinister 
der Finanzen, Verfahrensvertreterin 
Oberfinanzdirektion Hamburg, 
- F 597 - UA 1 - BV 43/451 -

Antragsgegner, \ 
beschliesst das barL(jgeriCBt Hamburg, Wiedergutmachungskammex 2, 
durch folgende Richter

1. Landgerichtsrat Dr. Westphal,
2. Landgerichtsrat Dahm, 
5. Gerichtsassessorin Lilie :

I. Es soll Beweis erhoben werden über die Behauptung der Antrag­
steller, 

der Erblasser habe im Jahre 1959 einen Lift mit Umzugsgut 
durch die Firma Henze, iJalow & Co. von Königsberg nach 
England zum Versand bringen lassen; der Lift sei im Ham­
burger Freihafen eingelagert worden und habe sich auch 
im Winter 1940 noch dort befunden 

durch Vernehmung der 
Zeugin Charlotte Pilchowski - Blatt 57 der Akte - .

II.



Landgericht Hamburg
Wiedergutmachungskammer 2

r .... w 2 WiK 489/65Geschäfts-N r.:_______________ 7

- Z 27 709 -

Gegenwärtig:

1. Landgerichtsdirektor 

Dr. Schaefer 
als Vorsitzender ,

2. Landgerichtsrat 
Dr.Westphal,

5. Landgerichtsrat 
Dahm

als Beisitzer,

' . 4. Justizangestellte 

Röschmann 
als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle ♦

Hamburg, den 7. Juni 1963 
z , . ■-uofertigung an

z/y/^V 9 *

----  L___ 2 z,„

Öffentliche Sitzung ;
i ■ . . • ' >on
i. t ZA. 4. j am

In der — Riickerstattungs — Sache -

. 1) Walter Freitag,
2) Leonore Freitag,

beide wohnhaft; 7 Skeridan Ohrescent,
Upper Hutt, Neuseeland

- als Erben nach ihrem Vater Hans Freitag 
und ihrer Mutter Gertrude Freitag geb.Eger •

Antragsteller,
Bevollmächtigte; United Restitution Organi­
zation, Hannover, Klagesmarkt 10/11

Az.: OC/F/12 -
gegen

das Deutsche Reich, 
gesetzlich .vertreten durch den Bundes­
minister der Finanzen, Verfahrensver­
treterin Oberfinanzdirektion Hamburg, 
Hamburg 13, Harvestehuder Weg Nr« 14

- F 597 - UA 1 - BV 43/451 -Antragsgegner, 
erscheinen bei Aufruf •

für Antragsteller u/URO: Assessor Homeyer,

für Antragsgegner : Dr. Hildebrandt, 
ferner die Zeugin Pilohowski, Charlotte.

Nachdem die Zeugin zur Wahrheit ermahnt und über die Strafbarkeit 
einer falschen eidlichen, auch uneidlichen Aussage belehrt worden 
ist, wird sie wie folgt vernommen: v

Zur Person; Pilchowski geb. Wiese, Charlotte 
geboren am 10. April 1901 in Tilsit/Ostpr. 
Hausfrau, 
nicht verwandt und nicht verschwägert mir den 
Antragsteilern.

Die Zeugin wurde zur Sache gehört; ihre Aussage wird nach Dikxat 
genehmigt. Die Übertragung der kurzschriftlichen Aufnahme liegt 
dem Protokoll als Anlage bei.

LG WK 3
S00O 10 62 704

2



Aus den Akten wird festgestellt, daß ein Erbschein (Bl,14 d.A.) 
vorliegt, der die Antragsteller als Alleinerben nach ihrem 
Vater ausweist. Bas Gericht weist darauf hin, daß unter den 
gegeßenen Umständen, insbesondere auch im Hinblick auf das 
Alter der Ehefrau des Erblassers (sie ist am 14.10.1901 geooren), 
die Al l.e inert folge der Antragsteller nach ihrer Mutter als dar­
getan angesehen werden könne.

Beschlossen und verklinget:
Der Zusatz zum Aktivrubrum erhält die Fassung:

"Als Erben nach ihrem Vater Hans Freitag und 
ihrer Mutter Gertrude Freitag geb« Eger".

Auf Vorschlag des ^Gerichts schließen die Parteien den in Kurz­
schrift auf genommenen, aus der Anlage zum Protokoll ersicht- 
licnen

Vergleich., 

der vorgelesen und genehmigt wird. 

l

■ - L QyWC^lCtlOUUA



Wiedergutmachungskammer 2 
Aktenz.; 2 WiK 489/63

- Z 27 709 -

Anlage zum Protokoll 
vom 7. Juni 1963

In der RückerstattungsSache
1) Walter Freitag
2) Leonore Freitag 

gegen 
Deutsches Reich.

Zeugenaussage Pilchowski geb. Wiese, Charlotte?

Ich wohnte seit meinem 4«Lebensjahr in Königsberg. Die Familie 
meines Mannes ist eine alteingesessene Königsberger Familie. 
Durch die Vermittlung meiner Schwiegereltern, die mit den Eltern 
des Erblassers befreundet waren, bin auch ich mit diesen und mit 
dem Erblasser in Verbindung getreten. Die Beziehungen begannen 
etwa 1922. Mindestens bis zum Kriegsausbruch haben wir, d.h. mein 
Mann und ich einerseits und die Eltern des Erblassers andererseits 
regelmäßigen gesellschaftlichen Verkehr miteinander gepflogen. 
Unser Verkehr wurde zwangsläufig dadurch beeinträchtigt, daß im 
Laufe der 30iger Jahre die Judenverfolgungen einsetzten. Wir sahen 
uns zwar auch in der Folgezeit regelmäßig, die gegenseitigen Besuche 
wurden jedoch etwas seltener. In der Zeit vom Sommer 1940 bis 1942 
haben wir die Eltern des Erblassers regelmäßig unterstützt. Wir 
mußten dabei jedoch - um uns nicht selbst zu gefährden - große Vor­
sicht und Zurückhaltung auferlegen. So habe ich es beispielsweise 
nicht gewagt, mich mit der Mutter des Erblassers im Sommer in deren 
Wohnung zu treffen. Wir haben stattdessen immer Zusammenkünfte in 
einem Hausflur vereinbart. Lediglich im Winter habe ich zuweilen 
abends im Schutze der Dunkelheit die Wohnung der Eltern des Erb­
lassers aufgesucht. Die vor^schriebenen Treffen mit der Mutter des 

Erblassers fanden regelmäßig montags nach dem Monatsersten statt. 
Anläßlich dieser Treffen habe ioh einige wenige Male auch den Erb­
lasser gesehen und gesprochen. Dieser bewohnte mit seiner Frau, die 
später in einer Wäscherei tätig war, bis zum Jahre 1939 eine eigene 
Wohnung in der Litzmannstraße. Spätestens im Laufe des Jahres 1940 
ist er mit seiner Frau auf ein kleines Zimmer in der Wohnung der 
Eltern gezogen.

- 2 -
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 ’

Im Winter 1940/41 kam er anläßlich eines meiner üblicte n Montags- 
besuche ziemlich aufgelöst von oben herunter und erzählte mir, 
er habe eine schreckliche Nachricht erhalten» Sein Lift, den er 
1939 zum Versand gebracht habe, und der seitdem im Hamburger Frei­
hafen lagere, sei aus dem Schuppen ins Freie verlegt worden« Dieses 
bedeute^' für ihn praktisch den Verlust seiner Habe, Welche Gegen­
stände in dem Lpft enthalten waren, weiß ich nicht« Ich bin zwar 
verschiedentlich in der früheren eigenen Wohnung des Erblassers 
gewesen, insbesondere habe ich da verschiedene Feierlichkeiten 
und Familienfeste miterlebt« Dennoch kann ich beispielsweise nicht 
mit Sicherheit sagen, aus wieviel Zimmern die Wohnung bestanden hat. 
Mein Eindruck, wie er sich damals gebildet hat,geht nur dahin, daß 
es sich um eine sehr elegante, gepflegte Wohnung eines gutsituierten 
Anwaltes genandelt hat. Bei der geschilderten Erzählung des Erb­

lassers setzte dieser voraus, daß ich von der Versendung des Lifts 
Kenntnis hatte» Ich war von der Absendung des Lifts bereits etliche 
Zeit vorher von der Mutter des Erblassers unterrichtet worden. 
Ich wurde von der Versendung des Lifts bereits im Sommer 1939 in 
Kenntnis gesetzt« Ich traf mich damals in Cranz mit der Mutter des 
Erblassers» Sie hatte die Kinder des Erblassers — die Antragsteller 
dieses Verfahrens - bei sich und erzählte mir, daß die Kinder dem­
nächst nach England verschickt würden und daß auch die Eltern ihre 
gleichzeitige Ausreise nach England beabsichtigten» Zugleich erzählte 
sie mir, daß der Erblasser seine Habe bereits mit einem Lift nach 
England zum Versand gebracht habe»

Auf Vorhalt des Vertreters des Antragsgegners erklärt die 
Zeugin: Der Erblasser hat seine Praxis nicht in seiner Wohnung, son­
dern in einem getrennten Büro betrieben« Die Wohnung des Erblassers 
lag am Rande der "Hufen“, einem ausgesprochen eleganten Wohnviertel« 

Auf Befragen erklärt die Zeugin: Es ist nichts darüber gesprochen 
worden, daß der in Hamburg im freien stehende L^ft etwa nach Königs­
berg zurückgeleitet oder an anderer Stelle untergebracht werden sollte« 
Wenn etwas derartiges erfolgt wäre, hätten mir die Freitags sicher­
lich davon erzählt.

- 3 -
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Ich nehme auch an, daß in jener Zeit, also 1941, gar nicht mehr 
die Mittel vorhanden waren, um den Lift nach Königsberg zurück- 
zubeordern« Lie Schwierigkeiten der wirtschaftlichen Lage, die 
für die Freitags bestanden, schließe ich insbesondere daraus, daß 
sie mich um Hilfe gebeten hatten»

Meine Angaben sind richtig, ich kann sie beschwören»

Lie Zeugin wurde entlassen.

Für die Bichtigkeit der Übertragung 
aus dem Stenogramm:

<Tustizangestellte als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle»



Wiedergutmachungskammer 2 
Aktenz.; 2 WiK 489/63

- Z 27 709 -

Anlage zum Protokoll 
vom 7.Juni 1 963

In d er Rückerstattungssache
1) Walter Freitag
2) Leonore Freit a g

gegen
Deutsches Reich.

VERGLEICH

I, Der Antragsgegner verpflichtet sich, an 
die Antragsteller zur gesamten Hand als 
Schadensersatz für entzogenes Umzugsgut

17« 500»— DM

(ioW« : Siebzehntausendfünfhundert Deutsche Mark) 
nach Maßgabe des Bundesrückerstattungsgesetzes zu 
zahlen»

II» Kosten der Rechtsverf olg ung werden nicht erstattet»

III» Beiden Parteien bleibt vorbehalten, durch eine bis 
zum Ablauf des 31» Juli 1963 bei Gericht eingehende 
schriftliche Erklärung von diesem Vergleich zurück- 
zutreteno

Für die Richtigkeit der Übertragung 
aus dem Stenogramm:

Justizangestellte als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle.



Rechnungsjahr: Buchungsstelle
7

Beleg »Nr.

Auszahlungsanordnung
für die Gerichtskasse — Hamburg — Altona Harßurg 

über Auszahlung von Zeugengebühren.

Landgericht JHatnbtfff y
Gericht (oder Staatsanwaitschafi)W^^d®tgUtniachuDgskanUB®t '

Bezeichnung der
Angelegenheit: /

Aktenzeichen:

Termin am K7rJuni1963 195

1

1

2

3

4

Name 
und Vorname

Berufsangabe

Aufenthaltsort

D

4t T

’C

Zeuge 1 ?
Hamburg*

Berechnung der Entschädigung:
Stunde

a) des Termins
b) der Entlassung

DM Ausl agenvorschiiß. - .huKasigiuaazk?» 
entrichtet ~ eingezahlt —^zutn Sol! gestellt — nach 
Blaff de^acbaF

(Name)

In Rechtsbflfesachen
Ersuchende
Behörde:

Aktenzeichen

Zy *

ist ~ sind — bestimmungsgemäß zu entschädigen.

, den 7Junil963 19

dehn an?)

Jusüzcberinspekto«
. rzeictopuög.

a) ' ~..~Uhr
b) ' „-Uhr

a) .. 
b)-

Uhr
Uhr

a) Antritt d. Reise, Tätigkeit unterbrochen a) T
b) Beendigung d. Reise, Tätigkeit aufgenom. b)-- ?

Uhr
Uhr

, -a) Uhr
Uhr

Anleitung:
1. Die Kassenanweisung ist 
im Durch schreib«  verfahren 
herzustellen und von der 
Geschäftsstelle vor dem Ter­
min vorzubereiten. Dabei 
kann in Rechtshflfesachen di« 
Erteilung der Bescheinigung 
über den erhobenen Auslagen­
vorschuß unterbleiben, wenn 
Unterlagen hierfür nicht vor­
handen rind.

2» Durchschrift der Kalten« 
anweisung ist zu den Sach­
akten zu geben,

3, Vom Bezugs berechtigten 
etwa vorgelegie Rechnungsauf- 
Stellungrn, Lohn Bescheinigun­
gen usw, sind der Kasscnan« 
Weisung beizufügen.

4. Die einzelnen Aasitxs 
sind, soweit erforderlich, näher 
zu begründen, notfalls auf 
der Rückseite.

5. Falls kein« Eisenbahn* 
rückfahrkaxte gelöst wurde, 
sind die Gründe kurz anzn- 
geben.

d) Sonstige Auf« 
Wendungen
§ 10 Zeug Kotsch G

Summe

5 (in Buchstaben)
Quittung

Übernachtung Aufrechnung

a) Zeitversäumnis
§§ 2» 4 ZeugEntschG

b) Fahrtkosten
§ 8 ZeugEotschG

c) Aufwand
§ 9 Zeug Ent sch G

C. km Eisenbahn 
Zuschlag ä 

Nahverkehrsmittel 
Wegegeld

km zu 0,25 S1Ä

Tage Std.

Stunden 
zu ...... 'M ' 9(

Landgericht Hamburg - 
Wfederg^tog^uiigskuiu»^

Sachlich richtig und festgestellt (auf

IM

wörtlich.'M

Stunden \ 
zu . !M \....

km Eisenbahn
Zuschlag.
Nahverkehrsmittel
Wegegeld \ 

km zu 0,2$-.

Tage x., . Stdx 
x' \
Übernachtung

D. Zeuge/ — zu Nr. — erklärte auf Befragen, keinen Vorschuß erhalten zu haben.
Auszuzahlen und, wie oben angegeben, als Haushaltsausgabe zu buchen. Durchschrift der Kassenanweisung 

ist zu den Akten zu geben.

1) Nichtzutreffendes streichen.
Hamburg« den

HKR 172 Kütenanweliung für die Auszahlung vod Zeugengebühren 16000 1 59
(Name und Unterschr: , Amts

19

wtaobadntpelrtö«
aung)



% Oberfinanzdircktion I lamburg

? 597 - B 1 - BV 4> -
(24«) Hnmhiirg 13, drn ^3

lUrT^RtehurUr Weg 14

Pn<ttf«<+i
Tet, 44 1291 / App. 51

Büroi Magdalenenatt ,’ r dT D

Ieandgerichi;Ta
n i ru ! 10^9

• Kloqesmarkt 10/11
) * Oi- • J--

Phoiw f Hannover 1 77 33/3#
C«ble: UROCLAIMS, Honnov.r

PIe a se quot«: OQ/F/12
hr *ntwT>rt.d>r»;ben biH. onzvqeben

Hannover, den 19*7,63 
Sa,

An die
WxedergntmachungGkammer 2 
beim Landgericht 
Hamburg - 2 WiK 489/^3 -

In der
Walter Freitag u.a.

Rückerstattungssache 
gegen Deutsches Reich

erklären sich die Antragsteller mit dem am 7*6.6j 
abgeschlossenen Vergleich über DM 17.500,-- einverstanden 
und verzichten hiermit auf ihr Widerrufsrecht.

Dr.W.Blumberg

Im Auftrag

(Dr'. bischer) 
Referent



Oberfinanzdirektion Hamburg

F 597 - UA 1 - BV 43 - _ . H . „ 29. Juli 1Q 63(24a) Hamburg 13, den 1’
Harvestehuder Weg 14
Postfad]
Tel. 441291 / App. 51

Büro: Magdalenenstr. 64 a+b

An das
Landgericht Hamburg 
Wiedergutmachungskämmer 2

Landgericht; Ja- 
«„(. 3 k KU «3

W iaderg ut mo chu ngsko tnaiA*

Hamburg 11
Zippelhaus 5 ( mit zwei begl. Durchschriften)

In der Rückerstattungssache 
- 2 WiK 489/63 -

Z 27 7o9

Hans Freitag und 
Gertrude Freitag geb. 

Nachlaß
(URO Hannover) 

Eger
Deutsches Reich 
(OFD Hamburg)

tritt der Antragsgegner hiermit von dem Vergleich von
7. Juni 1963 zurück.

Der Antragsgegner vermag beim Fehlen jedweder Anhaltspunkte 
über den Umfang des Lifts, wie z.B. Gewicht,Größe etc., einem 
Vergleich in der Größenordnung von 17.5oo,— DM nicht zuzustimmen. 
Es wird vielmehr um Entscheidung gebeten.

Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet.

Referent



Deseabschriit

2 11»2 xxx xx 2.August 1963
, , »xxxxxxxxxxxxxxxxxZippelhaua 5,

2 Wik 489/63(2 27 709) xxxxxxx 36 11 21 Hths.
31 XXX xxx Äpp.820

Betr. > Rückerstattungesfcha Hane Freitag und Certrude Freitag geb. 
Egor Nachlaß ./. Deutsches Seich

Das Gericht schlägt den Parteien vor,, zur Beendigung des BechtEstreite 
erneut einen Vergleich Uber DM 17« 300,— ubzuechließen. Dieses er— 
eeheint aus folgenden Gründen gerechtfertigt!
Dis Zeugin PilchowaKi — an deren uneingeschränkter Glaubwürdigkeit 
kein Zweifel bestehen kann — hat ia Termin vom 7.6«63 bekundet, der 
Erblasser habe bis 1939/40 eine elegante und gepflegte Wohnung in ei­
nem ausgesprochen vornehmen Wohnviertel bewohnt. Mögen sich such die 
Jie'EinkommensVerhältnisse des Erblassers ungünstig entwickelt haben, 
ho kann nach dem gesamt an Inhalt der Akte und der Zeugenaussage 
dennoch davon ausgegangen werden, daß der Hausrat bis 1939 im wesent­
lichen unangetastet erhalten geblieben, 1939 sodann überwiegend la Uf 
verpackt und nach Hamburg gesandt worden let, und daß nur ein kleiner, 
lebenenotwenctigex Seil zurückbehalten und in die anechlüiend ('spätea- 
teno im Dauf« dea Jahren 1940") bezogene Wohnung bei den Eltern mitge­
nommen wurde, m-ws:; h
JUr den Umfang und die Qualität der Einrichtung kann nach den Bekundun­
gen der Zeugin unterstellt werden, daß die Wohnung aus mindestens 5 
Zimmern bestanden hat und mit wertvollen Möbeln und Teppichen ausge- 
stuttet ?/ar.
ilgch allem sohätzt das Gericht den Wlsderbeschaffungewurt der im Lift 
verpackten und später entzogenen Gegenstände auf etwa 15.000,— bis 
20.000,— dm, sodaß als Vergleichseuiime ein betrag von DM 17,500,— 
als angemessen erscheint.
Die Parteien mögen «um vorstehenden Vorschlag binnen 3 Wochen Stellung 
nehmen,

Dahm
Landge ri dht srat 

beglaubigti

Justisange stellter



UNITED RESTITUTION ORGANIZATION (URO)

Phone: Hannover 17733/3«

3 Hannover • Klagesmarkt 10/11 
Postfach Nr, 6066

ease quote; OC/F/12
Antwartschreiben bitte anxugeben

Coble: UROCLAIM5, Hannover

Hannover, den 7.8.196?
Ho./Schw.

An die
2. '«iedergutmachungskanimer 
beim. Landgericht

■ -3.8K13'~3 /

2000 Hamburg

In der Rückerstattungssache 
- 2 Wik 489/6? -___ __

Walter Dreitag u.a Deutsches Reich

M Uu
tragen wir noch folgendes vor, nachdem der Antragsgegner 
vom Vergleich vom 7. Juni 1963 zurückgetreten ist:

Der Antragsgegner kann angeblich den Vergleich nicht an­
nehmen, weil es am Umfang des Lifts, Gewicht und Größe 
fehlt. Diese Angaben können die Antragsteller nicht machen, 
da sie noch Kinder waren, als der Lift gepackt und nach
Hamburg versandt wurde. Jedoch kann man Rückschlüsse aus 
der Zeugenaussage Pilchowski ziehen. Die Zeugin hat, ohne
die Größe der Wohnung angeben zu können, davon gesprochen, 4s 
daß es sich um e ine sehr elegante, gepflegte Wohnung eines
gutsituierten Anwalts in Königsberg gehandelt habe, die in 
einem ausgesprochen gutem Wohnviertel lag. In diesem Falle 
kann man unbedenklich davon ausgeheh, daß der Verfolgte min­
destens eine Wohnung von 4 Zimmern gehabt hat. Seine Fami1 i e 
bestand aus den beiden Eheleuten, ^zwei Kindern^, den An­
tragstellern, die zu der damaligen ^eit 10/11 und 6/7 Jahre
alt waren. Daraus muß man schließen, daß die Wohnung wenig­
stens ein Schlafzimmer der Eltern, 2 Kinderzimmer und 1 bis 
2 Wohnzimmer enthalten hat, denn es ist nicht anzunehmen, 
daß ein wohlhabender Anwalt zu der damaligen Zeit vielleicht 
in einer 2-Zimmer-Wohnung gelebt hat. Wie die Wohnung be-



- 2 -

schaffen war, hat die Zeugin wiederholt betont. Das Büro 
befand sich nicht in der Wohnung des Hechtsanwalts, sondern 
es lag außerhalb« Der Erblasser ist, nachdem der Lift 1959 
gepackt und versandt war, in ein kleines Zimmer in der Woh­
nung seiner Eltern gezogen. Es ist also die gesamte Wohnungs­
einrichtung aus der Litzmannstr. auch im Lift verpackt gewe­
sen, und man sollte keineswegs annehmen, daß irgendwelche 
Einrichtungsgegenstände vor oder bei der Verpackung des Lifts 
verkauft seien. Wir meinen, daß unter Berücksichtigung der 
der vorstehenden Ausführungen die Schätzung der Wohnungsein­
richtung mit 17.500 DM nicht zu hoch gegriffen sei, und wir 
bitten deshalb, diese Schätzung der Kammer aufrecht zu erhal­
ten und dementsprechend zu entscheiden.

Dr, W. Blq#berg
1. A: Ä _



2« Wiedergutmachungskammer 
beim Landgericht

2 Hamburg _ 2 wiK 489/6? -

In der Rückerstattungssache
Walter Freitag u.a. gegen Deutsches Reich

teilen wir auf die richterliche Verfügung von 2.8.6? mit, 
dass wir mit dem Vorschlag der Kammer auf Zahlung einer 
Vergleichssumme von 17.5oo,— DM einverstanden sind«, Falls 
sich die Oberfinanzdirektion doch noch mit dem Vergleichs­
vorschlag einvoxoC_-Tden erklären sollte, bitten wir um 
Protokollierung des Vergleichs® Wir überreichen in der 
Anlage dazu die uns übersandte Blankovollmacht ausgefüllt 
und unterschrieben.

20. Aug 1963



V o 1 1 m a c h t

Ich, Dr,Walter Blumberg, Leiter der United Restitution Organization, 
Hannover,Klagesmarkt 10/11

erteile hiermit der Justizangestellten

Hat

Untervollmacht, mich bei der Protokollierung des

Vergleichs in Höhe von DM 17<>5OO,-—
wegenEntziehung eines Lifts
vor der Wiedergutmachungskämmer 2 in Hamburg

- 2 WiK 489/63 (Z 27 709 )

in der beim Landgericht Hamburg, Wiedergutmachungskammer , 

anhängigen Hückers tatt ungssache

Geschäfts-Mr, 2 Wik 489/63 (Z 27 ?09)

zu vertreten.

Hannov.ex_______., den 14,8,63

United RojiHution 
C rc n! 7' 0 c H

Hontw.cn • 10/11

WiK 7.8.62 - 500



Oberfinanzdirektion Hamburg 
P 597 -UA 1- BV 43/431 (24a) Hamburg 13, den dö *

Harve&tehuder Weg 14 
Postfadi

g. 19 o:

Td. 441291 / App. 53
Büro: Magdalenenstc. 64a+o

An das
Landgericht Hamburg
Wiedergutmachungskammer 2 (mit 2 begl.Durchschr.)

Hamburg__ 11
Zippelhaus 5

In der Rückerstattungssache
2 WiK 489/63

Hans Breitag und Gertrude 
Breitag geb.Eger Nachlaß 
(URO Hannover)

Deutsches Reich

(ORD Hamburg)

ist der Antragsgegner in Beachtung der Ausführungen des 
Gerichts vom 2. August 1963 nunmehr bereit, das vorliegende 
Verfahren durch einen Vergleich über DM 17.500,— abzu­
schliessen.



Landgericht Hamburg
Wiedergutmachungskammer 2

Geschäfts-Nr,: 2 WIK 489/63

- Z 27709 -

Hamburg, den 3. September 1963

Öffentliche Sitzung

In der — Rückerstattung« — Sache

Gegenwärtig:
2)

Landgerichtsrat Dahm 
als beauftr. Richter,

Äxk^dxsrisblß^xl) Ausfeetigmg Mt

Walter Freitag
Leonore Freitag
beide wohnhaft; 7 Skeridan OhresCent,

LäHd» Edchism

/ x Parteien 
__ X Beteiligte 

rttaf Urkundeo

XK BeJÖJÄSfX

Justizaogestellte

RÖschmann Zebtrhiünt 
mit CC 16.5s

Upper Hutt, Neuseeland
- als Erben nach ihrem Vater Hans Freitag 

und ihrer Mutter Gertrude Freitag geb. 
Eger “ Antragsteller,

Bevollmä chtigte t United Restitution Organi­
sation, Hannover, Klagesmarkt 1o/l1
o q —/ Az» : OC/F/1 2 —
Ssp- w
^das / deutsche Reich, 
Gesetzlich vertreten durch den Bundes- 
Minister der Finanzen, Verfahrens Ver­
treterin Oberfinanzdirektion Hamburg,

als Urkundsbea&eiÄ^ feaburg 13, Harvestehud er Weg Nr. 14 
. Mz F 597 - UA 1 - BV 43/431 -der Geschäftsstelle c

erscheinen bei Aufruf Antragsgegner,

für Antragsteller u.URO: Justizangestellte 
Mackens mit Untervollmacht vom 14.Ö.196J 
(Bl071 d.A.)

für Antragsgegner : Dr. Fischer.
Die Parteien schließen zur Erledigung des Rechtsstreits den 
in Kurzschrift auf genommenen, aus der Anlage zum Protokoll 
ersichtlichen

V e r g 1 eich,

der vorgelesen und genehmigt wird.

LG WK 3
5IKW 10 €2 704



Wiedergutmachungskämmer 2 Aktenz.; 2 WiK 489/63- Z 27709 - Anlage zum Protokoll vom 3« September 1963In der Rückerstattungssache1) Walter Freitag2) Leonore FreitaggegenDeutsches Reich»

Io Der Antragsgegner verpflichtet sich, an die Antragsteller zur gesamten Hand als Schadensersatz für die Entziehung von Umzugsgut
17» 300»— DM(i.W«: Siebzehntausendfünfhundert Deutsche Mark) nach Maßgabe des Bundesrückerstettungsgesetzes zu zahlen.II.Kosten der Rechtsverfolgung werden nicht erstattet.

Für die Richtigkeit der Übertragung aus dem Stenogramm:
C/J la4/L(A lX/LWi.Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle.
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